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Amtsblatt

der

Königlichen Regierung zu Düsseldorf.
Stück IS. Jahrgang 1874.

Verordnungen u. Bekanntmachungen
der Central Behörden.

577. 78. Auf Grund der Vorschrift im K. 9. deS
Gesetzes vom 23. Dezember 1867 (Gesetzsammlung
Seite 1929), betreffend die Abhülfe des in den Re-
aimmgs -Bezirken Königsberg und Gumbinnen herr¬
schenden Nothstandes, habe ich bestimmt, daß die

nach §. 1. dieses Gesetzes in Umlauf gesetzten Da»

lehnskassenscheine, deren Zurückziehung aus dem Um¬
laufe nach dem Gesetze vom 1. Februar 1871 (Gesetz¬

sammlung Seite 89) nach dem 31. Dezember 1873
erfolgen soll, fortan bei der General-Staats-Kasse

in Berlin, bei den Königlichen Regierungs-Haupt-
Kassen, den Königlichen Bezirks-Haupt-Kassen in der

Provinz Hannover und bei der Landes-Haupt-Kasse
in Sigmaringen angenommen und von denselben

eingelöst werden sollen.

Indem ich dies bierdurch zur öffentlichen Kenntniß

bringe, fordere ich die Inhaber von Darlehns-Kassen-

scheinen zu deren Einlieferung bei den vorerwähnten
Kassen auf.

Berlin, den 5. Januar 1874.
Der Finanz-Minister: Camphausen.

Verordnungen u Bekanntmachungen
der Provinzial-Behörden

578. 581. Der Seminarlehrer Bornemann in

oers ist zum ersten Lehrer an dem Seminar in
Mettmann ernannt, der Lehrer Kröpf vom Seminar

in Waldau an das Seminar in Mettmann versetzt

und der Lehrer Andrich zum Lehrer für die Uebungs¬

schule derselben Anstalt provisorisch ernannt worden.

Coblenz, den 21. Avril 1874.

Königliches Provinzial - Schul - Collegium:
v. Bardeleben.

HZA. 582. Der Seminarlehrer Singer ist von dem
Seminar in Mettmann an das Semmar in Moers

versetzt und der Candidat der Theologie Pflanz aus

Neudeck in Oberschlesten provisorisch zum Lehrer an
dieser Anstalt ernannt worden.

Coblenz, den 21. April 1874.
Königliches Provinzial - Schul - Collegium :

v. Bardeleben.

NiiSgegebm zn Düsseldorf a» 2. Mai 1874.

Verordnungen u. Bekanntmachungen
der Königlichen Regierung.

ssn 576. Der Sitz des Bürgermeisters der Bür¬

germeisterei Mintard ist nach Kettwig vor der Brücke
verlegt.

Düsseldorf, den 22. April 1874. 1. II. 1658.

Verordnnnge» u. Bekanntmachungen
anderer Behörden,

ggl. 574. ES wird hierdurch zur öffentlichen

Kenntniß gebracht, daß der Advokat Heinrich MauS

zu Düren durch ein rechtskräftiges Erkenntniß des
Disziplinarraths der Advokaten und Anwälte bei

dem Königlichen Landgerichte zu Aachen vom 10.

Januar d. I. der Eigenschaft als Advokat für ver¬
lustig erklärt worden ist.

Cöln, den 22. April 1874.

Der General-Prokurator:

Dr. Frhr. v. Seckendorff.
SSI. 577. Mit Genehmigung des Herrn Ministers

für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten durch

Erlaß vom 23. April cr. ist der Wohnsitz des König¬

lichen Bergrevierbeamten für das Bergrevier Gelsen¬

kirchen bis auf Weiteres von Gelsenkirchen nach dem

benachbarten Orte Schalke verlegt worden, was hier¬
durch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Dortmund, den 25. April 1S74.

Königliches Oberbergamt.

SieherbeitS-Polizei.
AHA. 547. Der Firma Lenkering u. Comp. sind

aus einer am Rheinkanal zu Duisburg gelegenen
Bretterbude, welche umfriedigt und verschlossen war,
mittelst Uebersteigens, 1) in der Nacht vom 30- auf

den 31. März cr. ein gekrümmtes Kupferrohr, 11 Fuß

lang, I V» Zoll dick und 20 bis 25 Pfd. schwer;

2) in der Nacht vom 2. auf den 3. d Mts.: »)
»wer Brecheisen, je 1,50 Meter lang und 0,04 Meter

dick, circa 15 Pfd. schwerb) ein kleines Brecheisen,

0,80 Meter lang und 7 bis 8 Pfd. schwer; e) ein

schmiedeeisernes Gasrohr, 1,20 Meter lang und 0,05
Meter dick, gestohlen worden.

Ich ersuche daher alle Diejenigen, welche über den
Verbleib der gestohlenen Gegenstände oder über die



Thäterschaft Auskunft geben können, hiervon mir
oder der nächsten Polizeibehörde Anzeige zu machen.

Wesel, den 16. April 1874. Der Staats-Anwalt.
S8Z. 548. Am 10 April Nachmittagswurde dem
Sandformer Nicolaus Dellzeit aus Erbach auf dem
Bahnhofe zu Oberhaufenein weiß und roth geflecktes
Sacktuch mit nachstehend bezeichneten Gegenständen
entwendet: Eine Weste von grauem Zeug, eine
Weste von dickem gelben Wollenstoffmit schwarzen
Streifen, eine Hose von gleichem Stoff, ein Rock von
schwarzem Lüstre, ein leinenes Faltenhemde mit losem
Kragen, eine graue Mütze mit desgl. Schirm, eine
schwarzseidene Mütze mit Lederschirm, ein Paar
niedrige Lederschuhe,eine große eingerahmte Photo¬
graphie mit Rahmen (Familienstück) und 8 kleine
Photographien, ihn selbst darstellend.

Ich ersuche daher alle Diejenigen, welche über den
Verbleib dieser entwendeten Gegenstände oder über
die Thäterschaft Auskunft geben können,' hiervon
mir oder der nächsten Polizeibehördesofort Anzeige
zu machen.

Wesel, den 15. April 1874. Der Staats-Anwalt.
Ssiz. 559. Am 19. März d. I. sind zu Vorst,
Bürgermeisterei Süchteln folgende Gegenständege¬
stohlen worden: 5 Manns-, 2 Frauen- und 5 Kinder¬
hemde, sowie 2 Handtücher.

Wer über den Dieb oder den Verbleib der gestoh¬
lenen Gegenstände Auskunft zu geben vermag, wolle
mir oder der nächsten Polizeibehörde Anzeige machen.

Cleve, den 20. April 1874.
Der Ober-Prokurator: Ringe.

SSK. 564. Am 4. März d. I. sind auf dem Bahn¬
hofe zu Osterath aus einem Reisekorbemittelst Ab-
lösens der Verwahrungsmittel die nachbezeichneten
Sachen, welche zu den Gegenständen der Beförderung
gehörten, gestohlen worden: 1) eine vollständige
neue Marine Offizier-Uniformmit goldenen Fang¬
schnüren, im Werthe von über 60 THIr.; 2) eine neue
Marineschärpe im Werthe von über lO THlr; 3) ein
Dutzend neue Herrenhemden im Werthe von40Thlr.;
4) p/z Dutzend neue waschlederne Handschuhe; 5) ver¬
schiedene Wäsche und Unterkleider, Strümpfe, Unter¬
hosen. Unterjacken, Nachthemden,Kragen und Man-
chetten; 6) 1 seidenes Damen-Jaquett; 7) 1 schwarzes
Sammet-Jaquett; 8) 1 weißes Kleid; 9) 4 weiße
Frauenröcke; 10) 2 helle Kleider; 11) 5 wollene
Kleider; 12) 8 leinene Hemden; 13) 5 Paar Frauen¬
beinkleider; 14) mehrere Paar Strümpfe; 15) 1 Stepp¬
rock; 16) mehrere Taschentücher, Kragen und Stulpen.

Ich ersuche Jeden, welcher über die Person des
Diebes oder den Verbleib der vorbezeichnetenGegen¬
stände Auskunft zu geben vermag, sich bei mir oder
der nächsten Polizeibehörde zu melden.

Düsseldorf, den 21. April 1874.
Der Untersuchungsrichter II.: Greiß.

SS7- 571. Am 25. März cr. ist dem Gärtner Carl
von Ahx zu Mitten aus seiner Wohnung eine Brief¬
tasche von braunem Leder mit Goldschnitt und

j Gummiband, sowie ein Portemonnaie mit Stahl-
i bügel, welches 6 Sgr. enthielt, und ein Vorhemd

entwendet worden.
In der Brieftasche befand sich ein Pfandschein

über eine versetzte silberne Cylinder - Uhr, in welcher
der Name I. Sunior und die Nr. 71,501 eingravirt
war. Diese Uhr ist von einer Frau von mittlerer
Größe mit schwarzemHaar eingelöst worden. War¬
nend vor dem Ankaufe ersuche ich um Auskunft über
Verbleib und Thäterschaft.
Bochum, den 17. April 1874. Der Staatsanwalt.

572 In der Nacht vom 7. auf den 8. d.
Mts. ist dem Hauderer Heinrich Schttrmann zu
Duisburg aus seinem an der Ulrichstraße belezenen,
mit einem circa 5 Fuß hohen Bretterzaune umfrie¬
digten Hofe eine große, nicht angestrichene und nicht
gezeichnete bleckerne Gießkanne entwendet worden.

Ich ersuche daher alle Diejenigen, welche über den
Verbleib der Gießkanneoder über die Thäterschaft
Auskunft geben können, hiervon mir oder der nächsten
Polizeibehörde Anzeige zu machen.

Wesel, den 19. April 1874. Der Staats - Anwalt.
5KS. 573. Es sind entwendet:

In der Nacht vom 15. zum 16. April cr. dem
MaurermeisterPhilipp Vickmann, zwei gewöhnliche
Schiebkarren, wovon eine am Kopfbrette mit den
Buchstaben U. II., die andere an der äußeren Seite
eines Tragbaumes mit dcn Buchstaben L. k. ge¬
zeichnet ist.

Jeder, welcher über den Verbleib der entwendeten
Gegenstände oder über die Thäterschaft Auskunft zu
geben im Stande ist, wird ersucht sofort mir oder
der nächsten Polizeibehördedavon Mittheilung zu
machen.

Essen, den 17. April 1874.
Der Staats-Anwalt: Schlüter.

Personal Cüronik.
ssv 580. Die Wahl des Grafen von der Schulen¬
burg auf Oeste zum l. Kreis - Deputirten des Kreises
Mettmann ist unsererseits bestätigt.

578. Infolge der Veränderung der Gerichts¬
bezirke im Kreise Rees ist: 1. der Polizei-Commissar
Fuest zu Wesel für die Stadt Jsselburg sowie für
die zu der Bürgermeisterei Haldern gehörigen Ge¬
meinden Wertherbroichund Loicum, und 2. der
Bürgermeister de Witt zu Rees für die Bürger¬
meisterei Millingen und die zu der Bürgermeisterei
Vrafselt gehörige Gemeinde Bienen zum Polizei-
Anwälte ernannt worden.
S5SV- 583 Personal-Veränderungen im Be
reiche der Königlichen Intendantur des 7.

Armee Corps
B eförderungen.

Bergmann, Intendantur-Rath zum Militair-Jnten-
danten des 7. Armee - Corps. Rade, Jntendantur-
Secretair von der Intendantur des 7. Armee-Corps,
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der Character als Rechnungs-Nath. Holm, invalider

Sergeant, zum Kasernen-Jnspector in Münster.
Verabschiedungen.

Nüsken, Garnison-Verwaltungs-Jnspector in Hamm

auf sein Ansuchen mit Pension in den Ruhestand
versetzt.

Versetzungen.

Ochlerking, kontrolefllhrender Kasernen-Jnspector

in Hannover als Vorstand zur Garnison-Verwaltung

in Hamm. Leonhardt, Intendantur - Secretair von
der Intendantur des 7. Armee-Corps zu der Inten¬
dantur der 6. Division. Klesse, Jntendantur-Secre-

tair von der Intendantur der 6. Division zu der

Intendantur des 7. Armee-Corps. Nowattny, Pro-
viant -Amts-Assistent in Wesel als Depot-Magazin-

Verwalter nach Jüterbogk. Brandes, Depot-Maaazin-

Verwalter in Jüterbogk als Proviant-Amts-Assistent
nach Wesel.

Münster, den 35. April 1374.

Königliche Intendantur des 7. Armee-Corps.

Batente.
sss 554. Den Civil-Jngenieuren I. Brandt und

W. von Nowroki zu Berlin ist unter dem 16.
April 1874 ein Patent

auf einen Charnier - Bügel in der durch Modell,

Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Zu¬
sammensetzung.

uf drei Jahre, von jenem Tage an gerechnet, und

den Umfang des preußischen Staats ertheilt
orden.

ein Patent
auf ein Verfahren, Salicylsäure, deren Isomere

und Homologe künstlich herzustellen, soweit dasselbe
als neu und eigenthümlich erkannt worden ist,

auf drei Jahre, von jenem Tage an gerechnet, und

für den Umfang des preußischen Staats ertheilt
worden.sss 566. Das dem Civil-Jngenieur Franz Wind¬
hausen zu Braunschweig unter dem 30. April 1869

auf die Dauer von fünf Jahren für den ganzen Um¬
fang des preußischen Staates ertheilte Patent

auf eine Eisbereitungsmaschine in der durch Zeich¬
nung und Beschreibung nachgewiesenen Zusammen¬

setzung ist auf ein Jahr — also bis zum 30. April
1875 — verlängert worden.

SSk! 575. Dem Zimmermeister Hugo Walsleben

zu Berlin ist unter dem 2l. April 1374 ein Patent

auf einen Kochapparat in der durch Zeichnung und

Beschreibung nachgewiesenen Zusammensetzung, ohne

Jemanden in der Anwendung bekannter Theile zu
beschränken,

auf drei Jahre, von jenem Tage an gerechnet, und

für den Umfang des preußischen Staats ertheilt
worden.

SS?- 579. Dem Maschinenmeister F. W. Eichholz
zu Stargard in Pommern ist unter dem 22. April
1874 ein Patent

auf eine Eisenbahnwagen-Kuppelung, so weit dieselbe

nach der vorgelegten Zeichnung und Beschreibung

für neu und eigenthümlich erachtet ist. ohne Jeman¬

den in der Anwendung bekannter Theile derselben
zu beschränken,

auf drei Jahre, von jenem Tage an gerechnet, und
für den Umfang des preußischen Staats ertheilt
worden.

SA. 565. Dem Königlich sächsischen Geheimen

ofrathe und Professor der Chemi, Herrn Dr. Her¬

an» Kolbe zu Leipzig ist unterm 16. April 1874

SH 584. Zusammenstellwag

der in dem öffentlichen Anzeiger Nr. 31 zur Besetzung angezeigten,

Bezeichnung
der

vakanten Dienststellen.

Einkommen

der Stelle jährlich.

Meldung
bis

zum

Nr. der

Bekannt¬

machung

wei Lehrer an evangelischen Volksschulen in
Oberhausen.

hierin an der untersten Klasse der katholischen vier-üassigen Mädchenschule in Straelen.
hrer an der evangelischen II. Bezirksschule inDüsseldorf.
sie Lehrerin 1

k an der katholischenVolksschule in
e>te Lehrerin i Aldekerk.

je 400 Thaler, von 3 zu 3 Jahren
um 50 Thaler bis 600 Thaler

steigend; außerdem 75 Thaler
Miethsentschädigung.

>348 Thaler incl. MiethSentschädi-
gung.

400 Thaler, steigend bei längerer

Dienstzeit auf '450 Thaler, sowie
freie Wohnung.

!250 Thaler/ kund 48 Thaler Mieths-
325 Thalers entschädigung.

sofort

sofort

9/5

10'5

1267

1268

1269

1370



BeHeichnu n^g
der

vaI ante« Dienstst eilen.

Einkommen
der Stelle jährlich.

Mckdnng

«um

Nr. der
Bekannt¬
machung

Lehrerin an der Sammelklasse der katholischen Schule
in Freysenbruch, Kreis Essen.

Lehr
zu M -Madbach. '

Erste Lehrerin an der katholischen Schule in der
Uifth zu M.-Gladbach. ^

Zweite Lehrerin an der katholischen Schule am Speicki
zu M.-Gladbach. s

Zweite Lehrerin an der katholischen Schule am/
Buscher zu M.-Gladbach. ^ '

Lehrer an der evangelischenVolksschule in Kronen-
ßerg. (Mit dieser Stelle kann das Organistenamt

der evang. Gemeinde verbunden werden.)

Lechr«
sch
>rer an der zweiten Klasse der evangeli

»ule in Schönebeck, Gememde Bor
en VolkS-

Lehrer und Lehrerin an der dritten Parallel > Klasse
der katholischenstädtischen Knaben- und Mädchen¬
schule in Dülken.

iwei Lehrerinnena ^
Volksschulen in Bocholt und Dellwtg.

Zwn Lehrerinnenan den gem. 3. Klassen der kathol.

Lehrer und Organist an der durchschnittlichvon 15
bis 20 Kindern besuchten evangelischenVolksschule
in Weeze.

Lehrerin an der ersten Mädchenklasse der zweiklasfigen
katholischen Volksschule in Wissel.

Zweiter Lehrer an der katholischen Volksschule in
Hasselt, Kreis Eleve.

Zweiter Secretair auf dem Bureau des Bürger¬
meister-Amtes in Altenessen.

Polizeidiener und Gefangenwärterin Velbert.
Feldhüter und Hülfspolizeidiener in Heerdt, Kr. Neuß.

325 Thaler incl. Mtethsentschädi-
ung; außerdem Vergütung für

.etzung rc. des Schullokals.
240 Thaler und freie Wohnung.

350 Thaler, steigend bis
400 Thaler.

326 Thaler, steigend biSfkiQU
425 Thaler.

/Z » ^
300 Thaler, steigend biS^A.?

400 Thaler. «

425 Thäler, steigend bis 50o A?lA
sowie schöne Familienwohnung
und volle Entschädigung für
Heizung. Organistendienst event.
56 Thaler.

400 Thaler, nach je 5 Jahren um
25 Thaler bis 550 Thalersteig.,
sowie freie Wohnung und 40
Thaler ReinigungS - :c. Ent¬
schädigung.

Lehrer: 300 Thaler.
Lehrerin: 230 Thaler.

je 300 Thaler, nach je 5 Jahren
um 25 Thaler bis 450 Thaler

Entschädigung.
300 Thaler, freie geräumigeWoh¬

nung nebst ca. 60 Ruthen Gar¬
ten und event, freie Benutzung
eines Grundstückes von 1^/- Mor-
en; außerdem Heizungs- rc.
ntschädigung.

für

415 Thaler.

400 Thaler.

250 Thaler und freie Wohnung.
250 Thaler.

baldigst

baldigst

16/5

baldigst

baldigst

18/5

baldigst

baldigst

13/5

1271

1272

127Z

1S74

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1232
128S
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